
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen

Zentralverband Oberflächentechnik e.V. (ZVO)
(Stand 01.01.2012)

1. Allgemeine Bestimmungen
1.01. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen sind Grundlage aller unserer

Angebote, Liefe rungen und Leistungen und gelten mit Auftragsannahme
durch uns als vereinbart. Liefer verträge gelten nur dann als zustande gekom-
men, wenn wir entweder dies bestätigen oder durch Übersendung der Ware
den Auftrag ausführen. Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im
Folgenden: Lieferungen) sind die beiderseitigen schriftlichen Erklä rungen
maßgebend. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners gelten
nur insoweit, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.

1.02. An unseren Kostenvoranschlägen, unseren Zeichnungen und unseren anderen
Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) behalten wir uns unsere eigentums-
und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unter -
lagen dürfen nur nach unserer vorherigen Zustimmung Dritten zugänglich
gemacht werden und sind, wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird, uns auf
Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für die eigentums  und urheberrechtlichen Verwertungsrechte des Ver -
trags part ners an seinen Unterlagen; diese dürfen jedoch solchen Dritten
zugänglich gemacht werden, denen wir zulässigerweise Lieferungen übertra-
gen haben, sofern die Unterlagen des Vertragspartners für die Ausführung der
Lieferung erforderlich sind.

1.03. An Standardsoftware hat der Vertragspartner das nicht ausschließliche Recht
zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen in unveränderter
Form auf den vereinbarten Geräten. Der Besteller darf ohne ausdrückliche
Vereinbarung zwei Sicherungskopien herstellen. 

1.04. Teillieferungen sind zulässig, sofern sie dem Vertragspartner zumutbar sind. 

2. Preise und Zahlungsbedingungen
2.01. Unsere Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der

jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.  Ändern sich die für die Preisbil -
dung maßgeblichen Kostenfaktoren (Fertigungsmaterial, Energie, Betriebs -
stoffe, Löhne und Gehälter, etc.) in der Zeit vom Abschluss des Vertrages bis
zum vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Lieferung wesentlich, sind wir
zum Ausgleich solcher Kostensteigerungen befugt, vom Auftraggeber in
Abänderung der angebotenen bzw. bestätigten Preise die Vereinbarung neuer
Preise zu verlangen. Kommt eine Einigung nicht zustande, sind wir berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten. Bei Reduzierung der in Satz 1 genannten
Kostenfaktoren hat in entsprechender Anwendung der vorstehenden
Regelung der Kunde einen Anspruch auf Vereinbarung einer entsprechenden
Preisreduzierung und mangels Einigung das Recht, vom Vertrag zurückzutre-
ten.

2.02. Haben wir die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht etwas
anderes vereinbart, so trägt der Vertragspartner neben der vereinbarten
Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten wie Reisekosten, Kosten für den
Transport des Handwerkzeugs und des persönlichen Gepäcks sowie Aus lö -
sungen. 

2.03. Zahlungen sind frei Zahlstelle des Verwenders zu leisten. Die Zahlungen sind
bar und ohne jeden Abzug zu leisten, und zwar
a) für NE Metalle, Edelmetalle und deren Salze sofort nach Erhalt der 
Rechnung,
b) für Anlagen, Apparate und Maschinen,

1/3 bei Bestellung,
1/3 bei Versandbereitschaft,
1/3 30 Tage nach Rechnungsdatum,

c) für sonstige Erzeugnisse innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum.
Wird uns nach Abschluss des Vertrages bekannt, dass unser Anspruch auf die
Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Vertragspartners
gefährdet ist, so können wir die Leistung verweigern, bis der Ver trags  part ner
die Zahlung vollständig bewirkt oder Sicher heit für sie geleistet hat. Dasselbe
gilt, wenn der Vertragspartner mit einer Zahlung in Ver zug gerät.

2.04. Der Vertragspartner kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

3.  Lieferung
3.01. Die Einhaltung von vereinbarten Lieferfristen setzt den entsprechend den ver-

traglichen Vereinbarungen rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Vertrags -
partner zu liefernden Unterlagen, der erforderlichen Genehmigungen und
Freigaben, insbesondere von Plänen sowie die Einhaltung der vereinbarten
Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den

Vertragspartner voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig
erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen. Dies gilt nicht, wenn wir die
Verzögerung zu vertreten haben.

3.02. Für den Fall, dass wir mit unserer Leistung in Verzug kommen, ist der Verzö -
gerungs schaden des Vertragspartners auf den typischen, vorhersehbaren
Schaden begrenzt.

3.03. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Vertragspartners um mehr
als 1 Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, können wir ihm
für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der
Liefergegenstände, höchstens jedoch insgesamt 5 % berechnen, es sei denn,
wir können höhere Lagerkosten nachweisen. Der Vertragspartner kann den
Nachweis erbringen, dass Lagerkosten überhaupt nicht entstanden oder aber
wesentlich niedriger als die Pauschale sind.

4.  Verpackung und Gefahrübergang
4.01. Soweit zwingende Vorschriften der Verpackungsverordnung oder sonstige

gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen, erfolgt der Versand von
Chemikalien nach unserer Wahl entweder in Einwegbehältern, die – ob
berechnet oder unberechnet – weder zurückgenommen noch gutgeschrieben
werden oder in Leihbehältern.  

4.02. Soweit zwingende Vorschriften der Verpackungsverordnung oder sonstige
gesetzliche Vor schriften nicht entgegenstehen, werden bei sonstigen Liefe -
rungen die für den Versand erforderlichen Verpackungen/Behälter zum
Selbstkostenpreis berechnet und weder zurückgenommen noch gutgeschrie-
ben.

4.03. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den
Vertragspartner über:
a) bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand

gebracht oder abgeholt worden sind. Auf Wunsch und Kosten des Vertrags -
partners werden Lieferungen von uns gegen die üblichen Transportrisiken
versichert.

b) bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme in
den eigenen Betrieb oder, soweit vereinbart, nach einwandfreiem Probe -
betrieb.

4.04. Wenn die Zustellung bzw. die Übernahme in den eigenen Betrieb aus von dem
Vertragspartner zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der Ver -
tragspartner aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die
Gefahr auf ihn über.

5.  Gewährleistung
5.01. Bei Chemikalien und sonstigen Verbrauchsmaterialien übernehmen wir die

Gewähr für einwandfreie Qualität und Zusammensetzung der gelieferten Pro -
dukte, es sei denn, wir geben im Einzelfall darüber hinausgehende Zusagen
oder Garantien. Offensichtliche Mängel sind uns unverzüglich, spätestens aber
innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Lieferung und versteckte Mängel
unverzüglich nach Entdecken des Mangels schriftlich anzuzeigen.

5.02. Sind die gelieferten Gegenstände mit einem Mangel behaftet, so kann der
Ver trags partner als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Lieferung einer man-
gelfreien Sache oder die Beseitigung des Mangels verlangen. Entgegen der
Regelung in Satz 1 steht uns das Wahl recht zu, wenn auf das zugrundelie-
gende Vertrags verhältnis Werkvertragsrecht anzuwenden ist. Zur Mängel -
beseitigung ist uns angemessene Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Wird uns
dies verweigert, werden wir insoweit von der Gewährleistung befreit. Das
Recht auf Rücktritt oder Minderung des Kaufpreises bzw. der Vergütung ist
unbeschadet der Regelung 5.04 ausgeschlossen.

5.03. Dem Vertragspartner wird das Recht vorbehalten, bei Fehlschlagen der Nach -
erfüllung oder wenn wir sowohl die Nachbesserung als auch die Nachlieferung
verweigern oder die Nacherfüllung unzumutbar ist, den Kaufpreis bzw. die
Vergütung zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten und
Schadensersatz zu verlangen. Eine Nach besse rung gilt nach dem erfolglosen
zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art
der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes
ergibt.

5.04. Gewährleistungsansprüche des Vertragspartners verjähren in einem Jahr ab
Ablieferung der Sache bzw. Abnahme des Werkes. Diese Frist gilt nicht, soweit
das Gesetz eine Verkürzung der in den §§ 438, 634 a BGB genannten Fristen
nicht zulässt. 
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5.05. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Vertragspartners in einem Umfang
zurückgehalten werden, der in einem angemessenen Verhältnis zu den auf-
getretenen Mängeln steht.

5.06. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf natürliche Abnutzung oder
Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässi-
ger Behandlung, übermäßiger Be an spruchung, ungeeigneter Betriebsmittel,
mangelhafter Bauar beiten, ungeeigneten Bau grundes oder aufgrund beson-
derer äußerer Einflüsse entstehen. Werden vom Vertrags part ner oder von
Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenom-
men, so besteht für diese und die daraus entstehenden Folgen keine Ge -
währleistung.
Der Auftragnehmer haftet im Rahmen der vertraglichen Gewährleistung für
Schäden – außer bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit – nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit einschließlich
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit seiner Vertreter und Erfüllungsgehilfen,
soweit nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. Die Haftung für einfache
oder leichte Fahr lässig keit ist ausgeschlossen, soweit es sich nicht um die
Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht im Sinne der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes handelt. Soweit der vorgenannte Haftungsausschluss
wegen der Ver letzung einer vertragswesentlichen Pflicht nicht greift, haftet der
Auftragnehmer nur für die vertragstypischen, vorhersehbaren Schäden.
Weiter  gehende Ansprüche des Auftrag gebers sind ausgeschlossen. Die vorste-
henden Haftungsbeschränkungen bzw. Haftungsaus schlüsse gelten nicht bei
Verletzung vorvertraglicher Hinweis- und Auf klä rungs pflichten. 
Die Haftung des Auftragnehmers nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt
unberührt. Ver trags strafen werden nicht anerkannt

5.07. Weitergehende Gewährleistungsansprüche des Vertragspartners sind ausge -
schlossen.

6.  Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte
6.01. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts oder

Urheberrechts (im Folgenden: Schutzrechte) durch von uns gelieferte, ver-
tragsgemäß genutzte Produkte gegen den Vertragspartner berechtigte
Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber unserem Vertragspartner wie folgt:
a) Es gilt die Regelung zu 5.03 mit der Maßgabe, dass wir verpflichtet sind,

nach Wahl des Vertragspartners entweder ein Nutzungsrecht für das
Produkt zu erwirken, das Produkt so zu ändern, dass das Schutzrecht nicht
mehr verletzt wird oder das Produkt gegen ein mangelfreies auszutau-
schen. Im übrigen gelten die Regelungen zu 5.04, 5.06 und 5.07 entspre-
chend.

b) Unsere Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz aufgrund der
Lieferung einer mit Schutzrechten behafteten Sache ist ausgeschlossen,
soweit der Vertragspartner uns über die vom Dritten geltend gemachten
Ansprüche nicht unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung aner-
kennt oder uns nicht alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen
vorbehalten bleiben. Stellt der Vertragspartner die Nutzung des Produktes
aus Schadensminderungs-  oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er ver-
pflichtet, dem Dritten gegenüber darauf hinzuweisen, dass mit der
Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung ver-
bunden ist.

6.02. Ansprüche des Vertragspartners sind ausgeschlossen, soweit er und nicht wir
die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.

6.03. Ansprüche des Vertragspartners sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutz -
rechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Vertragspartners, durch eine
von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass
das Produkt vom Vertragspartner verändert oder zusammen mit nicht von uns
gelieferten Produkten eingesetzt wird.

6.04.Weitergehende Ansprüche des Vertragspartners sind ausgeschlossen. Das gilt
nicht bei Verletzung vorvertraglicher Hinweis- und Aufklärungspflichten. 

7. Haftungsbeschränkungen außerhalb der Mängelhaftung
Der Auftragnehmer haftet für Schäden außerhalb der Ziff. 5.06 – außer bei
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit –
ebenfalls nur nach Maßgabe der Ziff. 5.06 Die vorstehenden Haftungs -
beschränkungen bzw. Haftungssausschlüsse gelten ebenfalls nicht bei
Verletzung vorvertraglicher Hinweis- und Aufklärungspflichten. Vertrags stra -
fen werden auch außerhalb der Gewährleistung nicht anerkannt.

8. Eigentumsvorbehalt
8.01. Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben unser Eigentum

bis zur Er füllung sämtlicher uns gegen den Vertragspartner aus der Ge -
schäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Siche rungs -
rechte, die uns zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als
20% übersteigt, werden wir auf Wunsch des Vertragspartners einen entspre-
chenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.

8.02. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Vertragspartner eine

Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterver -
äußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur
unter der Bedingung gestattet, dass der Wieder verkäufer von seinem Kunden
spätestens bei Warenübergabe Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht,
dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine
Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt hat.

8.03. Veräußert der Vertragspartner Vorbehaltsware weiter, so tritt er uns bereits
jetzt seine künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine
Kunden mit allen Nebenrechten – einschließlich etwaiger Saldoforderungen –
sicherungshalber ab, ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen
bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen
weiterveräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart
wurde, so tritt uns der Vertragspartner mit Vorrang vor der übrigen Forderung
denjenigen Teil der Gesamtforderung ab, der dem von uns in Rechnung
gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht.

8.04. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat uns der Ver -
tragspartner die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen den Kunden
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen,
soweit sie sich in seinem Besitz befinden, auszuhändigen.

8.05. Bis auf Widerruf ist der Vertragspartner zur Einziehung der abgetretenen
Forde rungen aus der Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichti-
gen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung,
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichba-
re begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsun fähig keit des
Vertragspartners nahe legen, sind wir berechtigt, die Einziehungsbefugnis des
Vertragspartners zu widerrufen. Außerdem können wir in diesen Fällen nach
vorheriger Androhung der Offenlegung der Sicherungsabtretung bzw. der
Verwertung der abgetretenen Forderungen unter Einhaltung einer angemes-
senen Frist die Sicherungsabtretung offen legen, die abgetretenen For -
derungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungs abtretung durch
den Vertragspartner gegenüber seinem Kunden verlangen.

8.06. Dem Vertragspartner ist es gestattet, die Vorbehaltungsware zu verarbeiten,
umzubilden oder mit anderen Gegenständen zu verbinden. Die Verarbeitung,
Umbildung oder Verbin dung erfolgt mit Wirkung für uns. Der Vertragspartner
verwahrt die neue Sache für uns mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmannes. Die verarbeitete, umgebildete oder verbundene Sache gilt als
Vorbehaltsware.

8.07. Bei Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung mit anderen, nicht uns gehö-
renden Gegenständen steht uns Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des
Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umge-
bildeten oder verbundenen Vorbehaltsware zum Wert der übrigen verarbeite-
ten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung
ergibt. Sofern der Vertragspartner Alleineigentum an der neu en Sache
erwirbt, sind wir uns mit ihm darüber einig, dass er uns Miteigentum an der
durch Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung entstandenen neuen Sache
im Verhältnis des Wertes der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen
Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten, umgebildeten oder verbunde-
nen Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung ein-
räumt mit der gleichzeitigen Zusage, die neue Sache für uns unentgeltlich ord-
nungsgemäß zu verwahren.

8.08. Für den Fall der Veräußerung der neuen Sache tritt uns der Vertragspartner
hiermit seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Kunden mit
allen Nebenrechten sicherungshalber ab, ohne dass es noch weiterer beson-
derer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages,
der dem von uns in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, umgebilde-
ten oder verbundenen Vorbehaltsware entspricht. Der uns abgetretene Forde -
rungsanteil ist vorrangig zu befriedigen. Hinsichtlich der Einziehungs ermäch -
tigung sowie den Voraussetzungen ihres Widerrufes gilt die Regelung zu 8.05
entsprechend.

8.09. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Ein -
griffen Dritter hat uns der Vertragspartner unverzüglich zu benachrichtigen.

9.  Gerichtsstand, Erfüllungsort
Soweit der Auftraggeber Kaufmann ist, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Gerichtsstand für
beide Vertragsteile der Sitz des Auftragnehmers. Anstelle des Hauptsitzes kön-
nen wir für die in Satz 1 genannten Streitigkeiten auch unsere Niederlassung
wählen. Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz, soweit es nicht um Gewähr -
leistungsansprüche oder Ansprüche im Zusammenhang mit der Rückab wick -
lung eines Vertrages geht. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches
Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

10.  Salvatorische Klausel
 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Vertragspartner ein-
schließlich einer der vorgenannten Bestimmungen dieser AGB aus irgendeinem
Grunde nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein, so bleibt die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen und des zugrunde liegenden Vertrages davon un -
berührt.
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